
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ÖFFENTLICHE KUNDMACHUNG 
 
 

Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2026 liegt gemäß § 83 NÖ Gemeindeordnung in der Zeit  

vom   22.05.2026 bis 08.06.2026   

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsichtnahme auf. 

 

Innerhalb der Auflagefrist steht es jedem Gemeindemitglied frei, schriftlich Stellungnahmen dazu beim 
Gemeindeamt einzubringen. 

 
            Der Bürgermeister 
           Mag. Reinhard Nosofsky e.h. 
 
angeschlagen am:   22.05.2026 
 
abgenommen am:  

 


